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Fachhochschulreife (AVO-GOFAK 19.05.2005)  
§ 1 
(3) Die Fachhochschulreife wird erworben durch bestimmte Leistungen in zwei zeitlich 
aufeinander folgenden Schulhalbjahren der Qualifika tionsphase  der gymnasialen 
Oberstufe, des Fachgymnasiums, des Abendgymnasiums oder des Kollegs, und zwar der 
schulische Teil nach Maßgabe des § 17 und der berufsbezogene Teil durch ein mindes-
tens einjähriges berufsbezogenes Praktikum oder eine erfolgreich abgeschlossene Be-
rufsausbildung. 
 
§ 17 
Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife  
(1) Wer die Qualifikationsphase einer gymnasialen Oberstufe, eines Fachgymnasiums, 
Abendgymnasiums oder Kollegs ohne Abiturprüfung verlässt und die jeweiligen Voraus-
setzungen nach den Absätzen 2 bis 9 erfüllt, erhält eine Bescheinigung über den Erwerb 
des schulischen Teils der Fachhochschulreife. 
(2) In der gymnasialen Oberstufe und im Fachgymnasium müssen in zwei unmittelbar 
aufeinanderfolgenden Schulhalbjahren   

1. im ersten und zweiten schriftlichen Prüfungsfach  insgesamt mindestens 40 
Punkte in zweifacher Wertung, darunter in dreien dieser Schulhalbjahresergebnisse 
jeweils mindestens je 10 Punkte und  

2. 2. in weiteren elf Schulhalbjahresergebnissen , darunter in mindestens sechs Er-
gebnissen vierstündiger und höchstens fünf zweistündiger Fächer, insgesamt min-
destens 55 Punkte in einfacher Wertung und davon in neun dieser Schulhalbjah-
resergebnisse mindestens jeweils 5 Punkte erreicht worden sein. 

 
(5) Unter den Schulhalbjahresergebnissen nach den Absätzen 2 bis 4 müssen die in den 
Fächern nach der Anlage 7 für die gymnasiale Oberst ufe ... sein. 
(6) 1Unter den Schulhalbjahresergebnissen nach den Absätzen 2 bis 4 dürfen je Fach 
nicht mehr als zwei Ergebnisse sein. 2Das dritte Prüfungsfach muss mit zwei Ergebnis-
sen berücksichtigt werden. 
(7) § 15 Abs. 10 Satz 3 gilt entsprechend. 
(8) Aus den zu berücksichtigenden Schulhalbjahresergebnissen wird durch Addition eine 
Gesamtpunktzahl und daraus nach der Anlage 9 eine Durchschnittsnote ermittelt. 
(9) 1Im Fall der Wiederholung von Schulhalbjahren  können die Voraussetzungen nach 
den Absätzen 2 bis 4 zum Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife mit 
Schulhalbjahresergebnissen auch aus dem ersten Durchgang  erfüllt werden. 2Es können 
dabei jedoch Schulhalbjahresergebnisse nur aus dem ersten oder  zweiten Durchgang 
eingebracht werden. 
 
§ 18 
Zeugnis der Fachhochschulreife Auf Antrag stellt die Schule ein Zeugnis der Fachhoch-
schulreife aus, wenn der schulische und der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife 
nachgewiesen wird. 
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Ergänzungen 
 
17 - Zu § 17 
17.1 Sind zwei der in Anlage 8 zu § 17 Abs. 5 aufgeführten Fächer als Abiturprüfungsfä-
cher mit zweifacher Wertung gewählt, sind in einem Fach die Leistungen in einem Schul-
halbjahr des ersten der anzurechnenden Schulhalbjahre als Leistung eines Faches mit 
einfacher Wertung anzurechnen. 
17.2 Die Schülerin oder der Schüler kann beantragen, dass Angaben über Ergebnisse der 
Qualifikationsphase, die nicht in die Gesamtpunktzahl eingehen, in die Bescheinigung ü-
ber den schulischen Teil der Fachhochschulreife aufgenommen werden. 
17.3 Für die Bescheinigungen sind die Muster gemäß Anlage 5 zu verwenden. 
17.4 Im Falle der Wiederholung sind Schulhalbjahresergebnisse des ersten Durchgangs 
und des zweiten Durchgangs nicht miteinander kombinierbar. 
Andere Kombinationen sind zulässig. 
 
 
Anlage 7 
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Anlage 9 
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